
Bezirksregierung 
Arnsberg 

E rgänzend gelten folgende besondere Nebenbestimmungen: 

1. Durchführungszeitraum 

Das Vorhaben ist vom 01.03.2025 bis  29.02.2028 durchzuführen 

(Durchführungszeitraum). 

Mit dem Vorhaben muss spätestens innerhalb von 9 Monaten nach Be-

kanntgabe des Zuwendungsbescheids begonnen werden. 

Wird das Vorhaben innerhalb des Durchführungszeitraums nicht phy-

sisch abgeschlossen oder vollständig durchgeführt, kann die Bewilligung 

gemäß § 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG NR W mit Wirkung für die Vergangen-

heit widerrufen und die E rstattung bereits ausgezahlter Fördermittel gel-

tend gemacht werden. 

2. Zweckbindungsfrist / Aufbewahrungsfrist 

Die Zweckbindungsdauer beträgt 10 J ahre nach dem physischen Ab- 

schluss des geförderten Vorhabens. 

Abweichend von  Ziff.  6.6 der AN Best-E U sind alle Unterlagen mindes- 

tens bis zum E nde der Zweckbindungsfrist aufzubewahren. 

3. R echnungsführung 

Gemäß Nr. 6.4 E FR E /J TF -R R L sind für alle Transaktionen zu dem Vor-

haben durchgängig eine separate R echnungsführung oder geeignete 

R echnungsführungscodes zu verwenden. 

4. Vorprüfung der Vergaben und Belege der Mittelabrufe durch die 

örtliche R echnungsprüfung 

Die Mittelabrufe sind vor der Ü bermittlung von Ihrem R echnungsprü-

fungsamt zu prüfen. Als Nachweis dieser Prüfung sind die Formulare 

„E rklärung der örtlichen R echnungsprüfung zu Vergaben des Mittel-

abrufs" und „E rklärung der örtlichen R echnungsprüfung zu Belegen des 
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Mittelabrufs" in der jeweils aktuell gültigen Fassung einzusetzen und mit 

dem Mittelabruf vorzulegen. 

5. Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen 

Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen (Planung, Bodenuntersuchung 

und Grunderwerb), die vor dem Durchführungszeitraum entstanden 

sind, können gemäß Artikel 63 Abs. 2 S . 1 der Verordnung (E U) 

2021/1060 nur berücksichtigt werden, soweit sie ab dem 1. J anuar 2021 

getätigt wurden. 

6. Getrennte R echnungen förderfähiger bzw. nicht förderfähiger 

Ausgaben 

E s handelt sich um ein Bauprojekt, bei dem zusätzlich zu den förderfähi-

gen Ausgaben zur energetischen S anierung auch weitere Bauleistungen 

aus E igenmitteln der Zuwendungsempfängerin ausgeführt werden kön-

nen. Die Arbeiten, inkl. Umfeldmaßnahnnen, die für das Förderziel erfor-

derlich sind, sind in einer separaten R echnung, inkl. Aufmaß, aufzufüh-

ren. Planungsleistungen sind, soweit sie die energetische S anierung be-

treffen, in der R echnung separat auszuweisen. Bei der E rmittlung der 

anrechenbaren Kosten nach HOAI sind diese für die Leistungsphasen 

sowie die Nebenkosten vom R echnungsstellenden getrennt für die ener-

getische S anierung und die übrigen, nicht förderfähigen Maßnahmen zu 

ermitteln. Die Berechnung des Honorars erfolgt auf Basis der Gesamt-

kosten und muss vom R echnungsstellenden im Verhältnis der jeweiligen 

anrechenbaren Kosten für die einzelnen Phasen getrennt für die ener-

getische S anierung und die übrigen, nicht förderfähigen Maßnahmen in 

der R echnung ausgewiesen werden. E ine pauschale, prozentuale Auf-

teilung der Leistung ist nicht erlaubt und kann zu Kürzungen im R ahmen 

der Mittelabrufprüfungen führen. Die bewilligende Behörde empfiehlt, 

bereits bei der Ausschreibung die potentiellen Auftragnehmer auf diese 

Notwendigkeit hinzuweisen bzw. diese vertraglich zu vereinbaren. 
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7. Dämmung der Bodenplatte Gebäude 1 

Zur annähernden E rreichung der Mindestanforderungen an die Wärme-

durchgangskoeffizienten, ist in der Ausführung der Bodenplatte der Wär-

medämmstoff mit der Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/(mK) zu verwenden, 

damit ein U-Wert von 0,279 W/(m2K) erreicht werden kann. 

8. F inanzierungsverbot von Terroraktivitäten 

Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, 
dass 

a) die Zuwendung zur F inanzierung terroristischer Aktivitäten eingesetzt 
wird, oder 

b) die E mpfängerin oder der E mpfänger eine terroristische Vereinigung 

bei Antragstellung war oder nach Antragstellung wird oder 
c) die E mpfängerin oder der E mpfänger eine terroristische Vereinigung 

unterstützt. 

9. Bestandteil des Antrags 

Der Antrag nebst Anlagen in seiner aktuellsten Fassung ist Bestandteil 

des Bescheides. 

10. Vorbehalt 

Ich behalte mir vor, nachträglich weitere Nebenbestimmungen anzuord-

nen, aufzunehmen oder bestehende Nebenbestimmungen zu ändern o-
der zu ergänzen. 
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